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1. Ziel und Zweck

Die Verfahrensanweisung regelt die Erfassung der Kund*innenzufriedenheit von Veranstaltungen.

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Die Verfahrensanweisung gilt für die FSP und BSP. Verantwortlich für die Durchführung

und Dokumentation sind die Mitarbeiter*innen. Die Überwachung der

Einhaltung obliegt dem Vorstand.

3. Beschreibung

Fachstelle für Suchtprävention und Betriebliche Suchtprävention:

Bei Informationsveranstaltungen wird in der Regel mit einer einfachen Abfrage (z. B.

Punktabfrage) nach der Einschätzung der Veranstaltung gefragt. Die grafischen

Abfragen werden abfotografiert und abgespeichert. Ausdrucke werden den jeweiligen

Veranstaltungsunterlagen zugeordnet.

Bei Fortbildungsveranstaltungen werden in der Regel Auswertungsfragebögen

verwendet.

Die Abfragen werden ausgewertet und Veränderungsvorschläge der Teilnehmer*innen sind auf Realisierung zu prüfen.

4. Mitgeltende Unterlagen

Fotos der Abfragen

Abfragebögen der BSP

Kopien eigener Auswertungsbögen der Betriebe

sonstige Evaluationsbögen

5. Qualitätsaufzeichnung

Ergebnisse der Zufriedenheitsbefragung
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